Allgemeine Kriterien für Pfarrpartnerschaften 
(zur Information) 












Zitat  aus der Instruktion über missionarische Zusammenarbeit


 Stand 17. Feb. 2009

 „Cooperatio Missionalis“ (1.10.1998):

Nr. 18: Partnerschaften in der missionarischen Zusammenarbeit:  „Formen der direkten Zu​sammenarbeit zwischen den Kirchen, welche mit dem Begriff der „Partnerschaft“ bezeichnet werden, besitzen ihre eigene Gültigkeit. Dennoch sollte darauf geachtet werden, den Wirkungs​bereich nicht auf ein Ziel zu begrenzen und sich von den anderen allgemeinen Initiativen der Zusammenarbeit in der Mission, vor allem von denen der Päpstlichen Missionswerken, zu isolieren. Dabei sollte auch das Prinzip der universalen Gerechtigkeit bei der Verteilung der Mittel gewahrt bleiben. Bei der Verwirklichung dieser besonderen Art der Zusammenarbeit darf der kirchliche Kontext und Lebensstil sowie der Dialog zwischen den diözesanen Autoritäten nicht vernachlässigt werden. Die Nationaldirektion der PMW sollte über Partnerschaften zwischen Diözesen und Pfarren informiert werden.“
und Nr. 20: Missionarische Zusammenarbeit als ein Austausch von Gaben zwischen den Kirchen. Jeder sollte begreifen, dass „an der Mission mitwirken, heißt fähig zu sein, nicht nur zu geben, sondern auch zu empfangen. Alle Teilkirchen, junge wie alte, sind aufgerufen, für die Weltmission zu geben und zu empfangen, und keine darf sich in sich selbst verschließen“(RM Nr. 85).
Diesen beiden Zitaten sollen die bestehenden und zu initiierenden Pfarrpartnerschaften Rechnung tragen. Daher sollen einige Kriterien, die von allen missionierenden Einrichtungen der EDW verfasst worden sind, als Grundlage dienen:

1. Die vom Kirchenrecht vorgeschriebenen – und im Direktorium der EDW -angeführten Pflichtsammlungen und zweckgebundenen kirchlichen Sammlungen – müssen den dafür beauftragten kirchlichen Einrichtungen zur Gänze überwiesen werden und nicht für die Finanzierung der Partnerschaftsprojekte herangezogen werden. Damit soll die weltweite Grundsicherung der Missionsdiözesen gewährleistet werden. Diese übergeordneten Initiativen sind nicht nur punktuell, sondern auch weltkirchlich vernetzt. So können Nöte erkannt und Schwerpunkte gesetzt werden bzw. kann eine breitere Umverteilung gewährleistet werden.
2. Spezieller Vorteil der Pfarrpartnerschaften ist ein lebendiger Austausch zwischen den Partnern - auf gleicher Augenhöhe im Geben und Nehmen. Die Qualität der Pfarrpartnerschaft zeichnet sich dadurch aus, dass hier das gegenseitige Interesse an den betroffenen Menschen an erster Stelle steht und nicht das „Helfen mit Geld“. Wie Florian Kuntner sagte: „Das Interesse am anderen ist der erste Schritt gelebter Nächstenliebe.“ Der partnerschaftliche Dialog soll durch gegenseitige Information (E-Mail, Tel., …), Austausch über pastorale Erfahrungen und gegenseitige Besuche bzw. Einsätze lebendig gehalten werden, die ein Anteilnehmen ermöglichen. – Auch Auseinandersetzung mit der Situation und den Herausforderungen in Europa.
3. Wichtig ist die Information und Einbindung des Bischofs vorort, um ein einseitige Förderung von Pfarren innerhalb der Diözese zu verhindern! Auch in der Heimatdiözese sollen die zuständigen Stellen über die Pfarrpartnerschaft informiert werden um auf Verdoppelungen aufmerksam zu machen und Fehlentwicklungen entgegensteuern zu können.

4. Wichtig ist, dass in der Pfarre, die eine Pfarrpartnerschaft hat, diese von einer Gruppe organisiert und auf einer breiten Basis mitgetragen wird. So soll bei den Verkündigungen und im Pfarrblatt über die Freuden und Leiden der Projektpartner (auch durch Fotos) informiert werden.


Konkrete Kriterien für eine Pfarrpartnerschaft:

-
INTERESSE an der Pfarrpartnerschaft soll KLAR ERKENNBAR sein (nicht nur vom Pfarrer, sondern von zumindest einer Gruppe von Personen)

-
PROJEKT SELBST: 



*  Genaue Projektbeschreibung (Etappen der Umsetzung) und Finanzierungsplan



*  Befürwortung des BISCHOFS vor Ort, damit er informiert ist und Ausgleich 
   gegenüber anderen Pfarren herstellen kann; 
   im Fall eines Ordens Befürwortung des Generaloberen


*  Umschreibung der Eigenleistung 


*  Sicherstellung der Gesamtfinanzierung vor Umsetzung



*  Projektleitung und Kontrollinstanz unabhängig voneinander

- 
Vorrang von ganzheitlichen (PASTORALEN) Projekten vor rein materiellen

-
Multiplikationseffekt nützen durch Ausbildung von Personen, die wiederum vielfältige Dienste leisten

-
HILFE ZUR SELBSTHILFE (Projektziele gemeinsam formulieren aufgrund der Bedürfnisse vor Ort, keine Abhängigkeiten schaffen).

-
NACHHALTIG (lieber weniger und längerfristig helfen als nur punktuell oder nach dem „Gießkannenprinzip“)
· BESUCH VOR ORT (nicht nur schriftlicher Kontakt)


-
BERICHT über Fortschritte an Pfarre in Ö. (-> Öffentlichkeitsarbeit durch Rundbrief od. Pfarrblatt …)

- 
Es kann auch ein ZEITRAHMEN für die Pfarrpartnerschaft vereinbart werden: 
z. B. für 3 Jahre, dann Evaluierung
· Jede Pfarrpartnerschaft soll dem Referat für Mission & Entwicklung gemeldet werden, damit man einen Überblick über bestehende Partnerschaften hat.


Referat Mission & Entwicklung 
in Zusammenarbeit mit dem 
Missionsrat der Erzdiözese Wien
